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Kurzübersicht
Referat für Bildung und Sport, 
Eingliederungszuschüsse für behinderte und schwerbehinderte Menschen
nach § 90 SGB III

Überblick zum Prüfungsgegenstand
Das Revisionsamt hat beim Referat für Bildung und Sport die Beantragung von Eingliederungszu-
schüssen für behinderte und schwerbehinderte Menschen bei der Agentur für Arbeit untersucht. 
Im Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.07.2013 haben 43 betroffene Personen ein Beschäftigungs-
verhältnis begonnen.

Zielsetzung der Prüfung
Ziel der Prüfung war es, das Risiko einer versäumten Antragstellung zu minimieren und die Ein-
stellungsverantwortlichen betreffend der Beantragung von Eingliederungszuschüssen zu sensibili-
sieren, dass die Bewilligung dieser Fördermittel durch die Agentur für Arbeit zur Entlastung des 
städtischen Haushaltes beitragen kann.

Prüfungsergebnisse (Zusammenfassung)

➢ Das Referat für Bildung und Sport ist als einstellende Personalabteilung für die Antragstellung 
der Eingliederungszuschüsse zuständig.

➢ Bei 42 Fällen lagen die formalen Voraussetzungen für einen Antrag auf Eingliederungszu-
schuss nicht vor. Eine Neueinstellung erfüllte alle Kriterien und für diese Person wurde fristge-
recht ein Antrag gestellt.

➢ Der Zuschuss ist ordnungsgemäß vereinnahmt und entlastet die betreffende Kostenstelle beim 
Referat für Bildung und Sport.

Empfehlungen auf der Basis der Prüfungsergebnisse (Zusammenfassung)

Keine Empfehlung notwendig.

Die geprüfte Organisationseinheit teilte mit, dass sie keine Stellungnahme abgibt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt die Prüfungsergebnisse und trägt die Empfeh-
lungen des Revisionsamts mit.

Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 18.02.2014
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